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Der sich womöglich anbahnende Grexit
kann als vorläufiger Höhe- beziehungswei-
se Tiefpunkt in der europäischen Schulden-
krise gelten. Hier gelangt das Recht an sei-
ne Grenzen, und es ist auch nicht zu erwar-
ten, dass über eine solche Frage im Rechts-
weg entschieden wird. Anders sieht es
aber hinsichtlich der übrigen Instrumente
aus, mit denen die EU, die EZB und die
Staaten der Eurogruppe seit 2010 versu-
chen, der Krise Einhalt zu gebieten. Die
Aktivitäten der EZB zum massenhaften
Ankauf von Staatsanleihen setzten 2010
ein, wurden 2012 durch die Ankündigung
des OMT-Programms fortgeführt, ehe die
EZB in diesem Jahr mit dem Quantitative
Easing neue finanzielle Dimensionen er-
öffnete. Zugleich genehmigte die EZB bis-
lang etwa 90 Milliarden Euro in Form soge-
nannter Ela-Notkredite, um einen Staats-
bankrott Griechenlands zu verhindern.

Die Bestätigung des OMT-Programms
durch den EuGH wurde nach dem Urteil
von ehemaligen Richtern des Bundesver-
fassungsgerichts als Gefahr für „das
Grundprinzip des Rechts“ gesehen (so
Paul Kirchhof in dieser Zeitung, „Staat
und Recht“ vom 25. Juni), sie berge „Risi-
ken für die Demokratie“ (so Udo Di Fabio
in der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung vom 21. Juni). Die Schärfe, mit

der diese Diskussion gegenüber der EZB
und dem EuGH geführt wird, ist dabei im
Keim schon in dem Vorlagebeschluss des
Bundesverfassungsgerichts angelegt. Es
hatte dort von einer „Usurpation von Ho-
heitsrechten durch Organe der Europäi-
schen Union“ gesprochen und dem EuGH
den Fall mit einer Reihe von detaillierten
Maßgaben zur eigenen Bewertung vorge-
legt – einmalig in der Rechtsgeschichte.

Was freilich den EuGH angeht, so ist
bei allen berechtigten währungspoliti-
schen Zweifeln an den Maßnahmen der
EZB zumindest in rechtlicher Hinsicht zu
konstatieren, dass der Gerichtshof hin-
sichtlich der Bewertung des OMT-Pro-
gramms fest auf dem Boden und in der
Kontinuität seiner Rechtsprechung argu-
mentiert. Verglichen mit seinen sonstigen
Entscheidungen, ist das Urteil des EuGH
sogar verhältnismäßig sorgfältig in der Be-
gründung und ohne Berufung auf den viel-
fach kritisierten „effet utile“ oder die „im-
plied-powers“-Doktrin ausgefallen. In der
Bewertung einzelner Tatbestandselemen-
te wären andere Ergebnisse natürlich
denkbar, von echten Rechtsfehlern wird
man insoweit aber kaum sprechen kön-
nen. Gerade hinsichtlich der Beurteilung
genuin währungspolitischer Zusammen-
hänge (etwa des geldpolitischen Transmis-

sionsmechanismus) und der Analyse der
Wirtschaftslage des Euro-Währungsge-
biets übt sich der EuGH in Zurückhaltung
und beschränkt seine Kontrolle auf offen-
sichtliche Beurteilungsfehler. Dies mag
man als „fast freie Hand“ für die EZB (Di
Fabio) betrachten, liegt aber im Grunde
ganz auf der Linie des Bundesverfassungs-
gerichts, das zuvor noch im Zusammen-
hang mit währungspolitischen Entschei-
dungen (der Bundesregierung beim Ein-
tritt in die Währungsunion) von „rechtlich
offenen Tatbeständen zwischen ökonomi-
scher Erkenntnis und politischer Gestal-
tung“ (BVerfGE 97, 350) gesprochen und
insoweit nicht unerhebliche „wirtschaftli-
che und politische Einschätzungs- und
Prognoseräume“ postuliert hatte.

Von dieser Haltung ist das Bundesver-
fassungsgericht in Bezug auf die EZB, auf
deren Unabhängigkeit es in der Vergan-
genheit stets bestanden hatte, inzwischen
weit entfernt. Das Gericht betätigt sich
nicht nur als eigenständiger Interpret des
Unionsrechts und nimmt eine Abgren-
zung zwischen der Wirtschafts- und der
Währungspolitik vor, um das OMT-Pro-
gramm dieser zuzuordnen. Es setzt dar-
über hinaus auch seine eigenen währungs-
politischen Einschätzungen an die Stelle
der EZB und erklärt die Berufung der

EZB auf die Störung des geldpolitischen
Transmissionsmechanismus, immerhin
die maßgebliche Zielsetzung der EZB, kur-
zerhand für irrelevant. Dies gibt schon des-
halb zu denken, weil es grundsätzlich
nicht in der Zuständigkeit des Bundesver-
fassungsgerichts liegt, ein Handeln der Or-
gane der EU anhand der für sie geltenden
Regelungen zu beurteilen. Eine Ausnah-
me besteht nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts nur für „Ultra-
vires-Akte“, also Handlungen von Orga-
nen der EU, die jenseits der im Wege der
begrenzten Einzelermächtigung von den
Mitgliedstaaten auf jene übertragenen Be-
fugnisse liegen. Der Maßstab, den das Bun-
desverfassungsgericht hier anlegt, ist je-
doch seit der sogenannten Honeywell-Ent-
scheidung dermaßen diffus, dass man inso-
weit kaum noch von einer rational vorher-
sehbaren Steuerung durch Recht sprechen
kann. Man kann das OMT-Programm im
Ergebnis mit guten Gründen als eine Maß-
nahme der Wirtschaftspolitik qualifizie-
ren. Die EZB und der EuGH bewerten das
OMT-Programm hingegen als Maßnahme
der Währungspolitik beziehungsweise als
eine zulässige unterstützende Maßnahme
der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der
Union. Man kann insofern bezweifeln,
dass diese Grenze überhaupt sinnvoll gezo-

gen werden kann. Hier jedoch von einem
offensichtlichen Kompetenzverstoß auszu-
gehen lässt den Prozess der Rechtsfindung
als ein dunkles Arcanum erscheinen. In-
dem das Verfassungsgericht im Rahmen
des noch anstehenden Hauptsacheverfah-
rens Verfassungsbeschwerden unmittel-
bar gegen einen Beschluss der EZB zuzu-
lassen beabsichtigt, rückt es von dem bis
dahin als Selbstverständlichkeit zu be-
trachtenden Grundsatz ab, dass dieser
Rechtsbehelf lediglich gegen Akte deut-
scher Staatsgewalt eröffnet ist. Bemerkens-
wert ist zudem, dass das Verfassungsge-
richt in dem OMT-Programm, das bisher
nur in Form einer Presseerklärung der
EZB existiert, eine mögliche Grundrechts-
verletzung der Kläger sieht. Noch unlängst
hatte das Gericht ein Recht der Geldeigen-
tümer, den Wert des Geldes im Rahmen ei-
ner Verfassungsbeschwerde gegenüber
staatlichen Maßnahmen zu verteidigen,
kategorisch zurückgewiesen.

Das OMT-Verfahren deutet sich insge-
samt als das Verfahren der Dammbrüche
an, dessen Auswirkungen das Verhältnis
zur EU als auch das innerstaatliche Macht-
gefüge nachhaltig verändern dürfte. Offen-
bar sieht das Bundesverfassungsgericht in
diesem Zusammenhang weder die eigene
Bundesregierung und den Bundestag dazu

in der Lage, sich ihrer Kompetenzen in an-
gemessener Form zu behaupten, noch
scheint es den diese Kompetenzen „usur-
pierenden“ europäischen Organen in
rechtlicher Hinsicht über den Weg zu trau-
en. Den möglichen „casus belli“ hat das
Bundesverfassungsgericht unter anderem
in der ausdrücklichen Bedingung, die An-
käufe unter dem OMT-Programm müss-
ten „hinsichtlich ihres Volumens be-
grenzt“ sein, formuliert. Der EuGH hat
nicht gezögert, den Fehdehandschuh auf-
zunehmen, indem er den Forderungen
des Bundesverfassungsgerichts zwar weit-
gehend entsprochen, eine volumenmäßi-
ge Begrenzung des Programms aber eben-
so ausdrücklich zurückgewiesen hat. Bei
allem Streit über die Maßnahmen der
EZB ist auch vom Bundesverfassungsge-
richt zu fordern, dass es im Verhältnis zu
den europäischen Institutionen wie zu
Parlament und Regierung, deren politi-
sche Verantwortung nun nicht seinerseits
„usurpieren“ darf. Das vom Bundesverfas-
sungsgericht gerade erst neu gewonnene
Land könnte sich im Ergebnis als ein
sumpfiger Morast erweisen.
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